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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer erstattete bei der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft Strafanzeige
gegen einen Arzt wegen Nötigung. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft nahm das
Verfahren am 22. März 2018 nicht an die Hand.

Der Beschwerdeführer wandte sich mit Beschwerde an das Kantonsgericht
Basel-Landschaft. Er beantragte sinngemäss, die Nichtanhandnahmeverfügung sei
aufzuheben und der Beanzeigte wegen Nötigung, fahrlässiger Gesundheitsschädigung und
Verstosses gegen das Kartellgesetz zu verurteilen.

Das Kantonsgericht wies die Beschwerde mit Beschluss vom 12. Juni 2018 ab.

Der Beschwerdeführer wendet sich mit einer Eingabe vom 21. September 2018
(Poststempel) an das Bundesgericht.

E. 2
Die Beschwerde in Strafsachen muss ein Begehren und eine Begründung enthalten ( Art. 42
Abs. 1 BGG ). In der Beschwerdebegründung ist in gedrängter Form unter Bezugnahme auf
den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ).

Die Privatklägerschaft ist bei einer Nichtanhandnahme zur Beschwerde in Strafsachen nur
legitimiert, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche
auswirken kann (vgl. Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Sie muss im Verfahren vor
Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern
auf welche Zivilforderung auswirken kann ( BGE 141 IV 1 E. 1.1).

E. 3
Bei der Beschwerdefrist nach Art. 100 Abs. 1 BGG handelt es sich um eine gesetzliche
Frist, die nicht erstreckt werden kann ( Art. 47 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht wies den
Beschwerdeführer auf diese Rechtslage sowie auf die Rechtzeitigkeit seiner Eingabe vom
21. September 2018 hin. Gleichzeitig wies es ihn auf die gesetzlichen Anforderungen an
eine Beschwerde gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG und Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG
sowie darauf hin, dass er seine Beschwerdeeingabe noch bis zum Ablauf der
Beschwerdefrist in diesem Sinne ergänzen könne.

E. 4
Der Beschwerdeführer reichte innert Frist keine weitere Beschwerdebegründung ein. Die
Beschwerde ist somit alleine aufgrund der Eingabe vom 21. September 2018 zu beurteilen.
Diese genügt den gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 42 Abs. 2 und Art. 81 Abs. 1 lit.
b Ziff. 5 BGG offensichtlich nicht. Der Beschwerdeführer setzt sich darin weder mit den



Erwägungen des Kantonsgerichts auseinander noch äussert er sich zu seiner Legitimation
und zur Frage der Zivilforderung. Auf die Beschwerde ist mangels einer tauglichen
Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 5
Ausnahmsweise kann auf eine Kostenauflage verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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